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Neben einer Reihe wichtiger Vorkehrungen zur Scha-
denverhiitung der Gelenkwelle (Drehzahl, Lange, Ab-
winkelung; sie sind in den Gelenkwellen-Betriebs-
anleitungen beschrieben), sind einige ebenfalls wich-
tige Massnahmen zur Verhltung vorzeitigen Ver-
schleisses der Schutzvorrichtung zu beachten.

Hier einige Tips dazu:
Kollisionen mit der Ackerschiene, den Traktorreifen
oder dem Zugmaul vermeiden.

Die Schutzrohre diirfen nicht mit der Gelenkwelle
rotieren. Sie sind deshalb mit dem Haltekettchen zu
fixieren. Es ist jedoch zu beachten, dass dieses nicht
zum Aufhéngen der Gelenkwelle bestimmt ist. Bei
diesem Verwendungszweck wére es nur geeignet,
das Schutzrohr zu beschéadigen.

Zur Halterung der Gelenkwelle wahrend des Trans-
portes oder bei abgestellten Arbeitsmaschinen mius-
sen diese eine robuste Kette zum Nachhingen
(Abb. 5a) . ..

...oder in andern Fallen (Heuerntemaschine) einen
Haltebiigel (Abb. 5b) aufweisen.

10. Februar 1975

Abb. 5a

Gesetzliche Bestimmungen liber Tierfuhrwerke und Handkarren
(auch Milchkarren) nach derzeitigem Strassenverkehrsrecht

Anmerkung der Redaktion: Der Polizeivorstand einer
Gemeinde in der Ostschweiz erkundigte sich nach
den Beleuchtungsvorschriften fir Milchkarren. Viele
Automobilisten der Gemeinde, so erkldrte er mir,
wirden sich Uber die ungeniigend beleuchteten
Milchkarren beklagen. Ich habe in meiner Antwort
erstens etwas weiter ausgeholt und zweitens die Tier-
fuhrwerke auch noch einbezogen.

Was die ungeniigende Beleuchtung der Milchkarren
anbelangt, solite sich der Betriebsleiter nun doch

einmal iiberlegen, dass nicht nur andere Strassen-
beniitzer in Gefahr sind, sondern vor allem die
eigenen Kinder oder Angesteliten.

SVG = Bundesgesetz liber den Strassenverkehr
(19.12.1958)

BAV = Vollziehungsverordnung liber Bau und
Ausriistung der Strassenfahrzeuge
(27.8.1969)

VRV = Vollziehungsverordnung uber

Strassenverkehrsregeln (13.11.1962)
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Grundregeln

Auf den fiir Motorfahrzeuge offenen Strassen diirfen
andere Fahrzeuge nicht verwendet werden, wenn sie
mit der Ladung breiter sind als 2,50 m. Der Bundes-
rat sieht Ausnahmen vor, namentlich mit Riicksicht
auf die Bediirfnisse der Landwirtschaft (SVG, Art. 20).

Fuhrleute

Personen, die sich infolge korperlicher oder geistiger
Krankheiten oder Gebrechen oder wegen Trunksucht
nicht als Fuhrleute eignen, wie auch vorschulpflich-
tige Kinder, dirfen Tierfuhrwerke auf den fiir Motor-
fahrzeuge offenen Strassen- nicht flhren. Notigenfalls
hat die Behérde unter Hinweis auf die Strafdrohung
des Artikels 292 des Strafgesetzbuches des Fiihren
von Tierfuhrwerken zu untersagen (SVG, Art. 21). Die
Héchstbreite der Tierfuhrwerke ohne Ladung und
der Handwagen betragt 2,50 m (BAV, Art. 79, Abs. 1).

Stellbremsen

Tierfuhrwerke und Handwagen mit einem Gesamt-
gewicht von mehr als 150 kg miissen eine wirksame,
abstufbare Stellbremse haben, welche das Fahrzeug
im Gefélle von 16 Prozent am Wegrollen verhindern
kann. Entsprechende Schlitten miissen mit gleich
wirksamen Kretzern, Kritzketten oder ahnlichen Vor-
richtungen versehen sein (BAV, Art. 79, Abs. 2).

Kennzeichnung durch Riickstrahler

Tierfuhrwerke und Handwagen, ausgenommen kleine
Stosskarren, missen auf beiden Seiten moglichst
weit aussen vorne je einen weissen, hinten je einen
roten Riickstrahler tragen. Die Riickstrahler der Tier-
fuhrwerke sind gleich wie die der landw. Anhénger,
diejenigen der Handwagen diirfen nicht dreieckig
sein und miissen eine Flache von 20 cm? aufweisen.
Bei Fahrzeugen mit einer Breite bis zu 1 m genigt
ein Riickstrahler hinten links oder in der Mitte (BAV,
Art. 79, Abs. 3).

Fahrzeugbeleuchtung

Das Fahrzeug ist zu beleuchten, sobald die lbrigen
Strassenbeniitzer es sonst nicht rechtzeitig erken-
nen kdnnen (VRV, Art. 30, Abs. 1).

Auf mai’kiertem Parkf»éld muss das Fahrzeug nicht
beleuchtet sein (VRV, Art. 30, Abs. 3).

Fahrzeuge, fiir die keine andern Vorschriften be-
stehen, miissen nachts und wenn die Witterung es
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Beispiel einer Kennzeichnung und Beleuchtung (von
hinten gesehen) fiir Milchkarren. Die runden (roten)
Rickstrahler sind gut sichtbar. Das gelbe Licht ist
seitlich links angebracht, leider weniger gut sicht-
bar.

erfordert auf jeder Seite vorne je ein weisses und
hinten je ein rotes, nicht blendendes Licht tragen.
Anhéngerziige dieser Art bendtigen nur die vordern
Lichter am Zugwagen und die rickwértigen Lichter
am hintersten Anhénger. Bei Fahrzeugen von héch-
stens 6 m Lange geniigt auf jeder Seite ein gelbes
Licht, das vorne und hinten sichtbar ist. Bei Fahr-
zeugen mit einer Breite bis zu 1 m genligen das
Licht oder die Lichter auf der Seite des Verkehrs
(VRV, Art. 30, Abs. 4).

Tierfuhrwerke, Handwagen und landw. Anhédnger
missen wenigstens ein von vorne und hinten sicht-
bares, nicht blendendes, gelbes Licht auf der Seite
des Verkehrs tragen (VRV, Art. 30, Abs. 5).

Konditionieren mit dem
FAHR-Kreiselmaher

Unser Bild vermittelt einen Blick auf die Mah- und
Quetschwerkzeuge eines Kreiselmdhers KM 22 C mit
abgebauten Schutzverkleidungen.

Vorne sind die beiden gerippten Stahlwalzen der
Quetscheinrichtung erkennbar, welche im Arbeits-
einsatz das von den beiden davor befindlichen Méah-
trommeln kommende Griingut aufzubereiten haben.
Durch die Bearbeitung des Futters mit den Stahl-



	Gesetzliche Bestimmung über Tierfuhrwerke und Handkarren (auch Milchkarren) nach derzeitigem Strassenverkehrsrecht

